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RS OGH 1966/3/15 8Ob67/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1966

Norm

ZPO §261 Abs1

Rechtssatz

Weist ein Gericht eine Klage wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges mit Urteil ab, so handelt es sich um ein Vergreifen

im Ausdruck; es liegt in Wahrheit ein Zurückweisungsbeschluß vor.

Entscheidungstexte

8 Ob 67/66
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